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— Ist für neu in die Produktion aufzunehmende Pro
duktionsmittel in den speziellen Kalkulationsricht
linien oder anderen Preisvorschriften als erzeugnis
spezifisches Normativ das Verhältnis der Entwick
lung der Gebrauchseigenschaften und der Industrie
preise zahlenmäßig vorgegeben (Normativ für den 
Index der realen Preisentwicklung), so darf dieses 
Normativ mit dem Preisvorschlag nicht überschrit
ten werden.

— Bestehen Höchstpreislisten, so haben die Betriebe bei 
der Ausarbeitung des Preisvorschlages entsprechend 
den damit gesetzten Bedingungen zu verfahren.

(3) Unterschreitet der sich nach den anzuwendenden 
Preisbildungsmethoden (§ 21 Abs. 1) ergebende Indu
striepreis die Höchstgrenze für den Preisvorschlag ge
mäß Abs. 2, so ist der Industriepreis in der Höhe vorzu
schlagen, wie er sich auf der Grundlage der Preisbil
dungsmethoden des § 21 Abs. 1 ergibt. Ergibt sich aus 
der Anwendung der Preisbildungsmethoden ein Indu
striepreis, der über der Höchstgrenze liegen würde, so 
ist der Industriepreis unter Einhaltung der Höchst
grenze vorzuschlagen.

§25

(1) Neu in die Produktion aufzunehmende Produk
tionsmittel, die sich in Qualität und Leistungspara
metern nur unwesentlich vom abgelösten Erzeugnis un
terscheiden, dürfen keinen höheren Industriepreis er
halten.

(2) Der Grundsatz gemäß Abs. 1 ist auf der Grund
lage der in den speziellen Kalkulationsrichtlinien oder 
in anderen Preisvorschriften getroffenen Festlegungen 
zu realisieren. In Zweifelsfällen entscheiden die zustän
digen Industrieminister bzw. die Leiter der anderen 
zentralen staatlichen Organe in Abstimmung mit den 
Leitern der den Hauptabnehmern übergeordneten zen
tralen staatlichen Organe. In den speziellen Kalkula
tionsrichtlinien sind auch Bestimmungen für den Fall zu 
treffen, daß die Weiterentwicklungen jeweils nur be
stimmte Teilaggregate (nicht das Gesamterzeugnis) um
fassen, die' in ihrer Gesamtheit zu einer wesentlichen 
Veränderung des Erzeugnisses führen.

(3) Wird vom Abnehmer ein Erzeugnis gemäß Abs. 1 
gefordert, indem er für ein in der Produktion befind
liches Erzeugnis über den im Industriepreis berücksich
tigten Liefer- und Leistungsumfang hinaus besondere 
Anforderungen stellt (z. B. in bezug auf zusätzlichen 
Farbanstrich, zusätzliche Vollastproben u. ä.), so kann 
ein höherer Industriepreis festgelegt werden. Die in den 
einzelnen Industriezweigen typischen Tatbestände die
ser Art sind in die speziellen Kalkulationsrichtlinien 
oder andere Preisvorschriften aufzunehmen; dabei ist 
auch festzulegen, wie diese Mehrleistungen zu kalku
lieren sind bzw. welche Teilpreise zur Anwendung kom
men. Soweit derartige Festlegungen in den speziellen 
Kalkulationsrichtlinien nicht getroffen sind, sind die er
forderlichen Entscheidungen durch die Leiter der Or
gane zu treffen, die für die Bestätigung bzw. Einstu
fung der Industriepreise verantwortlich sind. Sind die 
Betriebe zur selbständigen Einstufung der Industrie
preise berechtigt, so entscheiden, wenn die speziellen

Kalkulationsrichtlinien keine Bestimmungen dieser Art 
enthalten, die Leiter der Preiskoordinierungsorgane.

§26

(1) Führen relativ unwesentliche, aber aus volkswirt
schaftlichen Gründen notwendige Veränderungen in den 
Gebrauchseigenschaften und der Qualität bei neu in die 
Produktion aufzunehmenden Produktionsmitteln zu hö
heren Kosten, so kann von den zuständigen Ministern 
bzw. den Leitern der anderen zentralen staatlichen Or
gane — in Abstimmung mit den Leitern der den Haupt
abnehmern übergeordneten zentralen staatlichen Or
gane — entschieden werden, daß der Industriepreis um 
diese Kosten zu verändern ist. So können z. B. Entschei
dungen über einen höheren Industriepreis herbeigeführt 
werden, wenn relativ unwesentliche, aber notwendige 
Veränderungen in den Gebrauchseigenschaften und der 
Qualität zur Verbesserung des Arbeitsschutzes oder des 
Umweltschutzes führen.

(2) Bei der Prüfung der Preisanträge sind die Bedin
gungen für das Auftreten dieser Mehrkosten und ihre 
Höhe unter Einbeziehung der Hauptabnehmer einer 
strengen Prüfung zu unterziehen.

IX.

Industriepreisbildung für Baugruppen und Einzelteile 
bei Produktionsverlagerungen, für Funktions- und 

Fertigungsmuster und für Erzeugnisse der Versuchs
produktion

§27

(1) Wird die Produktion von Baugruppen oder Ein
zelteilen von Erzeugnissen (nachstehend Einzelteile ge
nannt) durch Kooperation, Spezialisierung oder die Ein
richtung einer zentralen Fertigung in andere Betriebe 
verlagert, gelten für die Ausarbeitung des Preisvorschla
ges für diese Einzelteile folgende Prinzipien:

— Die Produktionsverlagerung darf zu keiner Erhöhung 
der Industriepreise führen.

— Sind für die Einzelteile Industriepreise festgelegt, so 
müssen diese vom übernehmenden Betrieb angewen
det werden (§ 12 der Anordnung Nr. Pr. 92 vom 
30. März 1972 über das Preisantragsverfahren).

— Sind für die Einzelteile keine Industriepreise festge
legt, so hat der übernehmende Betrieb einen Indu
striepreis nach den Bestimmungen dieser Anord
nung auszuarbeiten. Dabei gelten zusätzlich zu den 
Anforderungen des § 21 folgende Prinzipien:

• Führt die Produktionsverlagerung zu einer Sen
kung des Aufwandes für die Herstellung des Ein
zelteils, so ist der Industriepreis auf der Grund
lage dieses Aufwandes festzulegen.

• Führt die Produktionsverlagerung zu einer Erhö
hung des Aufwandes für die Herstellung des Ein
zelteils, so ist dies bei der Entscheidung über die 
Produktionsverlagerung als Bestandteil der Auf
wands- und Nutzensrechnung zu berücksichtigen.


